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§ 10 ZAKG Kammermitglieder

ZAKG - Zahnérztekammergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Mitglied der Osterreichischen Zahnarztekammer ist jeder/jede Angehérige des zahnérztlichen Berufs oder
Dentistenberufs, der/die
1. 1.in die von der Osterreichischen Zahnarztekammer gefiihrte Zahnérzteliste eingetragen ist und
(Anm.: Z 2 aufgehoben durch Art. 8 Z 2,BGBI. | Nr. 65/2022)
1. 3.seinen/ihren Berufssitz, Dienstort oder bei Tatigkeit als Wohnsitzzahnarzt/Wohnsitzzahnarztin
seinen/ihren Wohnsitz im Bundesgebiet hat.

2. (2)Personen, die eine Alters- oder stindige Invaliditatsversorgung aus dem Wohlfahrtsfonds einer Arztekammer
beziehen, sind nur dann Mitglieder der Osterreichischen Zahnirztekammer, wenn sie auf Grund regelmaRiger
zahnérztlicher Tatigkeiten fortlaufend Kammerbeitrage sowie Beitrdge zum Wohlfahrtsfonds der Arztekammer
entrichten.

3. (3)Die Zuordnung jedes Kammermitglieds zu einer Landeszahnarztekammer richtet sich

1. 1.nach dem Berufssitz,

2. 2.sofern zwei Berufssitze vorliegen, nach jenem, fir den ein Einzelvertrag mit einem Trager der
Krankenversicherung besteht,

3. 3.sofern zwei Berufssitze gemal? Z 2 vorliegen, nach jenem, flir den ein Einzelvertrag mit der
Osterreichischen Gesundheitskasse besteht,

4. 4.sofern zwei Berufssitze gemal3 Z 3 vorliegen, nach jenem, fir den der Einzelvertrag friher abgeschlossen
wurde,

5. 5.sofern zwei Berufssitze bestehen, fur die kein Einzelvertrag abgeschlossen wurde, nach jenem, der friher
begriindet wurde,

6. 6.sofern kein Berufssitz besteht, nach dem Dienstort,

7. 7.sofern mehrere Dienstorte bestehen, nach jenem, der friher begriindet wurde,

8. 8.sofern auch kein Dienstort besteht, nach dem Wohnsitz.

4. (4)Die Kammermitgliedschaft erlischt, wenn der/die Berufsangehorige
1. 1.die Berufseinstellung bei der jeweiligen Landeszahnarztekammer erklart hat oder
2. 2.von der Osterreichischen Zahnarztekammer aus der Zahnirzteliste gestrichen worden ist.

In Kraft seit 25.05.2022 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2022/65
file:///

	§ 10 ZÄKG Kammermitglieder
	ZÄKG - Zahnärztekammergesetz


